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I.

Diplomatisches Departement.
Vom 1. Januar 1845 bis Ende August 1846.

Hcrr Schultheiß Neuhaus, als Präsident, Herr Alt-
Schultheiß von Tavcl, als Vicepräsident, und die Herren
Regierungsrath Weber, Großrath Kohler von Rütti,
Großrath Hünerwadel, Großrath Henzi und Großrath
Ganguillet als Beisitzer, bildeten im Jahre 1845 das
diplomatische Departement. Dasselbe hielt 35 Sitzungen, mehr

als das Doppelte früherer Jahre.
Vom 1. Jänner bis 29. August 1846 hielt es 11 Sitzungen

und war aus folgenden Mitgliedern zusammengesetzt:

dem Präsidenten, Herrn Schultheiß von Tavel, dem

Vizepräsidenten, Herrn Alt-Schultheiß Neuhaus, dem Hcrrn
RegierungSrath Weber, Großrath Henzi und Staatsschrciber
Hünerwadel. An die Stelle dcr Herren Großräthe Kohler
und Ganguillct waren in Folge der Erneuerungswahlen von
1845 die Herren RegierungSrath Dr. Lehmann und Großrath

Rvthlisbcrger getreten.
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I.

Verhältniß zum Auslande.

Mit dem 1. Jänner 1845 waren die vorörtlichen
Geschäfte von Luzern nach Zürich an Bürgermeister und Re<

gierungsrath übergegangen. An dem Vororte Zürich stand

sonach die Vertretung der gemcinschwcizerischen Interessen
bei den auswärtigen Staaten oder deren Legationen in der

Schweiz. Von dcn wichtigern Geschäften gab derselbe durch

Emulare den Standen Kenntniß. Was politischer Natur

war, wurde dem diplomatischen Departement je nach

Umständen zur Begutachtung oder Verfügung und Aufbewahrung
überwiesen.

In directe Berührung mit ausländischen Behörden odcr

Bcamtcn kam das diplomatische Departement zwar auch,
doch beschränkte sich dies in dcr Mchrzcchl auf Geschäfte

untergeordneter Natur, wie Vermögens- und Verlassenschaftsangelegenheiten

im Auslande lebender und dort gestorbener

Berner, oder im Kanton Bern lebcnder und hier gestorbener

Fremder, welche ciner nähern Erwähnung nicht bedürfen.
Von etwas allgemeinerer Bedeutung waren blos

folgende :

1) Eine Gcbictsvcrletzung franzöf. Zollwäch¬
ter zu Noirmont, Amtsbezirks Freibergcn. Dieser

Angelegenheit ist schon im Berichte von 1844 Erwähnung

geschehen ihre Erledigung fand sie aber erst im

Juni 1845 darin, daß, da eine Gebietsverlctzung mit
Sicherheit nicht zu erweisen war, der RegierungSrath
der Sache keine weitere Folge zu geben beschloß.

2) Die gleichfalls schon im vorjährigen Berichte erwähnte,
bei dcr russischen Gesandtschast anhängig gemachte

Beschwerde des Carl Hofstetter wider dcn bei ihrer
Capelle angesteUtenPriester Leo Kalschcnowski. Dieser



hatte bekanntlich durch falsche Vorspiegelungen denselben

nach Rußland verlockt und dort tückisch verlassen.

Hofstetter klagte auf Schadensersatz und auf des Priesters

Bestrafung. Nachdem dic zwischcn beiden Personen

abgeschlossenen Verträge als Beweisstücke der russischen

Gesandtschaft zu Anfang des Jahres Übermacht worden,

gelangte erst im folgenden die Sache vor die

competente Behörde, das kaiserlich russische

Civilgericht in Tschcrnigoff. Dem Vernehmen nach ist

dort Hofstcttcrs Klagen entsprochen und dcr Poppe

nicht allein zu den Kosten verfallt, sondern auch

seiner Stelle entsetzt worden; schriftlich hat dies

jedoch die russische Gesandtschaft nie angezeigt.

3) Weniger günstig endete eine Angelegenheit mit der

königlich spanischen Regierung. Es ist dies die der

sogenannten, auch bereits erwähnten cletie cUlleree

«noienne zu Gunsten hicsigcr Staatsbürger.
Ungeachtet wiederholter offizieller Verwendungen ist bis

zur Stunde diese Schuld nie anerkannt wordcn, was

einigen Bernern große Verluste zugezogen hat.

4) Mit der sardinischen Regierung hatte das diplomatische

Departement viel zu verkehren wcgcn folgender
Angelegenheit. Die Erben von zwölf ehemaligen Com-

pagnieinhabern des unter dem Namen Rochmondet,

Stettler und v. Ernst bekannten Berner-Regiments
in sardinischen Diensten, hatten schon in den Jahren
1843 und 1844 wegen ciner diesem Ncgimente für in
den Jahren 1790 bis 1798 nicht geleistete Brod-
rationcn (644,944) schuldigen Entschädigung rekla-

mirt. Im Juni 1844 war endlich diese Forderung
anerkannt worden, und zwar durch Anweisung von
40,000 französischen Franken auf das Staatsschuldcn-
buch oder in einer Rente von 5 pro Cento von 2000

livres neuves de ?iêinont. Tie Beteiligten stießen



jedoch bei ihrem Versuche, die Entrichtung dieser

Summe durch direkte Unterhandlung mit der

Administration dcr öffentlichen Staatsschulddirektion auf
bedeutende Schwierigkeiten und sprachen zu dem Ende
die Intervention des diplomatischen Departements cm.

Diese ward ihnen zu Theil, vermochte aber so wenig
als die spätere des Regicrungsrathes selbst, die Sache

zum gedcihlichcn Zicle zu führen, weil die fardini-
schen Behörden sich auf mangelnde,Formen beriefen,

um sie wo möglich wieder rückgängig zu machen.

5) Von eincm englischen Gesandtschaftssekretar hatte daS

Ccntralpostamt gestützt auf den Wortlaut deS Art. 7

des Stcmpelgefctzcs für den Bezug seiner englischen

Zeitung eine Portogebühr gefordert. Der Engländer
verweigerte die Bezahlung, und das diplomatische

Departement entschied zu seinen Gunsten, weil die

Immunitäten des diplomatischen Corps nicht allein

auf die Chefs, sondern auch auf deren Sekretärs

zu beziehen seien.

Endlich hat das diplomatische Departement mehrfach

mit den schweizerischen Agenten des Auslandes,
vornehmlich mit denjenigen dcr überseeischen Staaten
von Algier und Nordamerika verkehrt, jedoch nur in
Angelegenheiten von Privaten, deren Erwähnung
kein allgemeines Interesse darbietet.
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II.

Verhältnisse zur Eidgenossenschaft.

^V. Zum Runde im Allgemeinen.

Das Jahr 1844 hatte mit einer gewaltigen Erschütterung,

welche die gcsammte Schweiz in Mitleidenschaft brachte,

geendet. Dcr crftc Freischaarcnzug nach dem Kanton Luzern

war am 8. und 9. Dezember mißlungen. Die Negierung,
welche der katholische Vorortskanton dcn Jesuiten preisgegeben,

stand nicht nur aufrecht, sondern verfolgte ihren

Sieg rücksichtslos durch Unterdrückung allcr ihre Politik
bekämpfenden Opposition, so wie durch Kräftigung und

Ausbreitung dcr Tendenzen, wclchc balv darauf den Sonderbund

zu Tage förderten.

In den Grenzkantonen Luzern, Aargau, Bafclland,
Solothurn und Bern sammelten sich inzwischen alle, die

einer strengen Untersuchung und Haft durch schleunige Flucht

entgangen waren. Hier fanden sie Schutz und Sympathie,
hier Erwiederung ihres Abscheu's gegcn die Gewaltherrschaft

LuzernS und der Jesuiten, hier machten sich in
Volksversammlungen, die rasch aufeinander folgten, dicfc Sympa-
thiccn Luft. Im Kanton Bcrn tratcn schon am 15.

Dezember 1500 Mann zu Fraubrunnen, am 30. 2li00 zu Ins,
am 12. und 19. Jänner 5900 zu Sumiswald, 6000 zu
Herzogenbuchsce und 1000 zu Wimmis, zu Dachsfclden, zu

Zweisimmcn zusammen und legten cinc Ucbcrcinstimmung
und cinc Entschiedenheit an den Tag, wie dies wohl früher
nie der Fall gewesen. Achnliches geschah in andcrn
Kantonen. DaS Volk in der Waadt stürzte seine Regierung,
weil es ihr keine durchgreifende sichere Gesinnung zutraute.
Ueberall aber erklärte man, nur auf bundeS gemäß cm

Wegc, nämlich auf den Beschluß eincr bald möglichst einzu-

bcrusenden außerordentlichen Tagsatzung hin, progrcdiren zu
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wollen. Am 24. Februar trat eine solche zu Zürich zusammen.

Schon am 10. Januar hatte das diplomatische Departement
ein Kreisschreiben an Luzern und alle Mitstände erlassen,

und erstcres von dcr Jcsuitenberusung abzustehen dringend
ermahnt. Am 13. gleichen Monats hatte es die Herren
Alt-Schultheiß v. Tavel in die westlichen, und Regierungsrath

Weber in die östlichen Kantone geschickt, damit, wo

möglich, ein Mchrhcitsbcschluß auf der bevorstehenden

Tagsatzung zu Stande komme.

Am 1. Fcbruar hatte dcr Große Rath zu Tagsatzungs-
gesandtcn die Herren Schultheiß Neuhaus und RegierungSrath

Weber ernannt und ihnen im Wesentlichen folgende

Instruktion ertheilt, dahin zu wirken, daß die Tagsatzung
erkläre, einerseits

1) die Jcsuitenfragc sei Bundcssache

2) der Orden der Gesellschaft Jesu sei aus dem Gebiete

der Eidgenossenschaft zu cntfcrncn, andrerseits

3) Frcischaaren, welche nicht von den Kantonsrcgicrungcn
gcbildct werden und nicht unter den Befehlen
derselben stehen, seien unzuläßig.

4) Luzern solle eingeladen werden, eine allgemeine Am¬

nestie über die letzten Ereignisse zu erlassen.

Ein Conclusum in diesem Sinne hätte vielleicht die

Schweiz pacisizirt, und die Organisiruug von Freischaaren,

unterstützt von der öffentlichen Meinung, verhindcrt. Allein
es kam übcr dic drci ersten Punkte zu keinem Entscheide,

und nur einzig dcr vierte wider die Freischaaren ward mit
132/z Standesstimmen am 2l). März zum Beschluß erhoben.

Wenige Tage darauf erfolgte der zweite Frcischaarcn-

zug. In wie fern dabei die Regierung von Bern durch

das Verhalten einflußreicher Mitglieder ein Mitvcrschuldcn

trifft, ist hier nicht zu erörtern. Das einstimmige Urtheil
in diesem Punkte ist ihr nicht günstig. Kein Mittel war
vorhanden, dieser Erplosion vorzubeugen. Nun suchten Vorort

und Regierung von Bern um so eifriger, dcm fcrncrn



Bürgerkriege Ein?'alt zu thun. Siebzehn Bataillone wurden

mit verhältnißmäßigen Spczialwaffcn aufgeboten und unter

eidgenössisches Obcrcommando gestellt. Zehn Bataillone kamen

allein auf Bern und wurdcn längs den luzernischcn Grenzen

aufgestellt. Dcr Befchl hiezu erging schon am 1. April. Auch

trat schon am 5. April in Zürich eine abermalige
außerordentliche Tagsatzung zusammen. Sie tagte bis zum 22.,
und obwohl auch jetzt in dcn immcr noch uncntschicdcncn

Lebensfragen kein anderer Majoritätsbeschluß, als eine

Erneuerung deS ConclusumS vom 20. März diesmal

mit 20 Standesstimmcn am 10. April zu Stande

kam, so geschah doch so viel, daß einerseits der gestörte

Landfrieden hergestellt, anderseits die aufgebotenen Truppen

successive wieder cntlassen werden konnten. Am 25. April
standen nur noch 4 von 17 Bataillonen im Felde.

Mehr als alle beruhigenden Proklamationen an das Volk,

deren damals übcrflüßig erlassen wurden, hatte ohne Zweifel

die erwirkte Befreiung der gefangenen Freischaaren und ihre

Heimkehr beschwichtigend auf die Gcmüthcr gewirkt.
Bereits am 4. April hatte nämlich die Regierung von Luzern

eine allgemeine Amnestie für die Gefangenen unter 20Jahren

ertheilt. Am 25. April kam zwifchen den Abgeordneten der

fünf am meisten betheiligtcn Kantone die bernifchen

Abgeordneten waren RegierungSrath Aubry und Landammann

Blösch ein Loskaufsvcrtrag zu Stande, dcr folgende

Bestimmungen enthielt:
Die Gesammtkosten wurden von Luzern auf Franken

l>50,000 angeschlagen. Von dieser Summe übernahm Luzern

Franken 150,000 auf Rechnung luzernischer Teilnehmer am

Freischaarenzuge. Eine gleich hohe Summe die eidgenössische

Kriegskasse für den von Luzern aufgebotenen Truppenzuzug

der Kantone Uri, Schwpz, Unterwalden und Zug, und die

übrig bleibenden Franken 350,000 bildeten sonach die eigcnt-

iche Loskaufs summe. Diese vertheilte sich nun nach dcm Maß-
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stabe der Zahl der Gefangenen auf die fünf verfchiedcncn

Kantone, nämlich auf dcn Kanton Bern mit Franken 70,900,

Solothurn mit Franken 20,000, Tafelland mit Franken

35,000 und Aargau mit Frankcn 200,000; endlich noch

Franken 25,000, wclchc für Gefangene auS Kantonen, die

nicht mitpaciscirt hatten, vertheilt werden mußten.

Die Regierung von Bern zahlte ihre Quote von Franken

70,000 schon am 28. April, und zwar gegen cinen

Revers der Gcfangenen vorschußweise aus dcr Kasse

des Staatcs. Später hat ihncn dcr Großc Rath die

Wiedererstattung dieser Summe erlassen.

Nach der Rückkehr dcr Gefangenen blieben noch zwei

Spezialfälle übrig, welche die Intervention des diplomatischen

Departements in Verbindung mit derjenigen der

eidgenössischen Commissaricn, ihm als Pflicht erscheinen ließen.

Herr Dr. Stciger von Luzern war zum Tode verurthcilt,
durch dcn Großen Rath jedoch diese Strafe in Landesverweisung

umgewandelt wordcn. Um ihn nun eincr voraus-
sichtlichcn Gefangcnhaltung in einem benachbarten absoluten

Staate zu entziehen, hatte das diplomatifche Departement

vom englischen Gesandten einen Reisepaß behufs seiner

Uebersiedlung nach Amerika erwirkt. Während er deshalb mit
Luzern verkehrte, erfolgte jcdoch die unerwartete Befreiung
dcs Dr. Steiger in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni.

Dcr andere Fall betraf dcn vr. Herzog, den Luzern

nicht als Staatsbürger des Kantons Bern unter die

Bestimmungen des Loskaufsvertrags fallen lassen wollte, sondern

als Luzerner zu behandeln und zu bestrafen sich vorbehielt.
Alle Reklamationen dagegen halfen nichts, bis ein förmliches
Gcldcmcrbicten geschah; Franken 5000 war daS Lösegeld,

welches Bern für feine Freilassung bezahlte.

*) Von 1836 Gefangenen hatte Bern 20l, Baselland lgg, Solothurn
<Z8, Aargnu 758, Luzern 5ii, Zürich 28, dic übrigen Kantone

38 und S Ausländer.
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Mittlerweile hatte dic ordentliche Tagsatzung dic dritte

vom Jahre 1845, zu Zürich Statt gefunden. Sie wurde am

7. Juli eröffnet und währte bis zum 22. August. Nachdem,

was vorhergegangen war, ließ sich cinc Annäherung,
geschweige eine Eintracht nnter dcn Ständen, kaum erwarten.

Man hatte gehofft, daß, gleichwie cö in dcr Klostcrangclcgen-

heit dcr Fall gcwcscn, durch den Beitritt dcr Stände Genf,
St. Gallen und Basclstadt ein Majoritätsbeschluß gegen
die Jesuiten crziclt würde, allein umsonst. Einzig das

Conclusum widcr dic Freischaaren und die Streichung der

eidgenössischen Offiziere, die am Frcischaarenzngc Theil
genommen erhicltcn daS Mehr. Im Allgemeinen hatte

jedoch die Erbitterung nachgelassen, so daß die Tagsatzung
sich noch mit etwas Andern:, als mit dcn gewöhnlichen Streitfragen

bcschäftigcn konnte, wie dies mit zwei wichtigen

Vorschlägen bezüglich auf Verbesserungen im eidgenössischen

Bundcshecr uud im Rechnungswesen dcr Fall war. Andrerseits

hatten dic zu jcncr Zcit eingclangicn das Ehrgefühl
dcr Schwcizcr verlctzcndcn Noten dcr Großmächte Ocstreich,

Frankreich, Nußland, Prcußcn und England ihre gcbührcnde

Abfertigung gefunden. Auf diefer Tagsayung warcn Herr
Schultheiß Ncuhaus und Herr Regicrungörath R. Schncivcr
die TagsatzungSgcsandtcn Berns gewesen.

WaS nun weiter das diplomatische Departement in seiner

Beziehung zur Eidgenossenschaft odcr zum Bunde im

Allgcmcincn vom Zeitpunkte dcr Vertagung dicfer drittcn

Tagsatzung an bis zu seiner eigenen, Ende Augusts 1846

crfolgtcn Auflösung zu verkchrcn im Fallc war,
beschränkt sich, dic bcrcits crwähntc LoSkaufsangelcgcnheit der

Gcfangcncn zu Luzern, die in jenem Verhältnisse zu den

einzelnen Ständen nicht weiter besprochen zu werden

braucht, abgerechnet, fast einzig auf die Vollziehung von

TagsatzungSbcschlüssen und auf dieEntwerfnng dcr Instruktion

für dic ordentliche Tagsatzung von 1846, dcrcn später

an gcciguctcr Stcllc erwähnt werden wird.
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L. einzelnen Ständen insbesondere.

Im Zusammenhange mit den politischen Ereignissen dcr

ersten Hälfte des Jahres 1845 stehen die Reibungen, die

sich zwischcn Bcrn und den Kantonen Freiburg und Wallis
erhoben.

1) Im dcutschcn Thcile dcs Kantons Freiburg war gleich

zu Anfang dcs Jahrcs eine fehr fcindscligc Stimmung
gegen Bern bemerkbar. Der Negierungsstatthaltcr
von Laupen hatte hiervon dem diplomatischen

Departemente die Anzeige gemacht, und Munition und

Waffcn begehrt. Doch es zeigte sich bald, daß seine

Besorgnisse übertrieben waren und die Waffcnsendung
unterblieb. Etwas ernster waren die Reibungen, die

zwischcn Bern und Freiburg nach dcm zweiten Frci-
schaarcnzuge Statt fanden. Das diplomatische

Departement sah sich genöthigt, dcn Regicrungostatt-
haltern von Laupcn und Schwarzenburg sowohl, als
dem Staatsrath von Freiburg die dringendsten
Vorstellungen zu machen gegen Gewaltthätigkeit und

Mißhandlungen, die zwischen Frciburgcrn und Bcrncrn,
zwischcn Jesuitcnfrcunden und Jesuitcngcgncrn vcrübt

wurdcn, kräftig einzuschreiten und dm nachbarlichen

Grcnzvcrkchr ungestört zu crhaltcn.
2) Die von Luzcrn über dic Furka und dcn Simplon

veranstaltctc Verschleppung dcr dcutschcn Freischärler

Dassncr und Fcin veranlaßte, daß in dcr Nacht vom

2«. auf dcn 2l. Oktober 2025 Männer bewaffnet

in Mciringcn cintrafcn, von da sich nach der Grimscl
begabcn und dic Walliscrgrcnze bis an dcn Fuß dcs

NhoncglctschcrS übcrschrittcn, um wo möglich diese

Gcsangcncn zu bcsrcien, waö abcr nicht gelang, weil

sie schon Tags zuvor unter LandjägcrcSkorte durch-

passirt warcn. Das diplomatischc Departement sah

hierin cinc Vcrlctzung dcs Gcsctzcs übcr die Frei-
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schaaren und beantragte eine gerichtliche Untersuchung,
die jedoch wcgcn mangelnden Beweises, vor
Ueberweisung an dcn Nichter, wicdcr fallen gelassen wurdc.

3) Etwas früher, im August 1845, hatte daS diploma¬

tische Departement mit Neuenbürg einen Anstand

riicksichtlich cines auf dcr St. Johannscnbrückc am

21. August gleich nach einem zu Landcron Statt
gefundenen Brande erfolgten Schlaghandels, wobei

Verletzungen durch Säbelhiebe und Stcinwürfe
vorfielen. Die von Bern gegen Neuenbürg deßhalb

geführte Klage wegcn Grenzverletzung wurde aber als

unstatthaft konstatirt und daher der Sache keine weitere

Folge gegeben.

4) Von Waadt wurde gleichen Monats dcm diploma¬
tischen Departement die neue Verfassung vom 111. August

übcrsandt, und da in derselben keine dcm Bundcs-
vertrage zuwiderlaufende Bestimmungen sich fanden,
so beantragte das diplomatische Departement,
derselben, soviel an Bern, auf der nächsten ordentlichen

Tagfaßung die eidgenöfsifche Garantie zu ertheilen.

5) Dic Negierung deS Kantons Aargau beschwerte sich

im Frühjahr 1846 bci'm diplomatischen Departemente,
daß im Schooße des bernischcn Großcn Rathes die

Aeußerung gefallen sei, sie hätte dem Hcrrn Schultheißen

Neuhaus ein Geschenk an Silbergeschirr, im
Werthe von Fr. 2466, aus Silber gemacht, welches

von dcm Gute der aufgehobenen Klöster herrühre; sie

weife dieses Gerücht das von einigen Oppositionsblättern

zu den gehäßigsten Vcrläumdungcn ausgebeutet

worden als eine Unwahrheit zurück und
erkläre, daß jenes Geld subscriptionswcise und ohne

Zuthun irgend einer aargauischen Behörde gesammelt
wordcn sei, womit sich das diplomatische Departement
befriedigt erklärte.
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6) Endlich war die fürstbischöflich-basclsche Schuldfor-

derungsangclcgcnheit cin Anstand, dcr das diplomatische

Departement sowohl im Jahrc 1845 als 1846

mit dem Stande Solothurn in vielfachen Vcrkchr

gebracht hat. Wie bekannt, rührte diese Schuld von

einer in Solothurn dem Fürstbischof von Bascl

gemachten Anleihe her, und noch heute ist diefe

Angelegenheit, dic auf jeder Tagsatzung cin Gegenstand

der Erörterung wurde, unerledigt.

Im Januar 1845 fand zu Solothurn cin

gütlicher Vermittlungsversuch Statt, allein ohne Erfolg.
Die ordentliche Tagsatzung von 1845 beschloß am

IL. August, die Sache durch cin eidgenössisches Schiedsgericht

zu erledigen. Allein die dahcrigcn Vcrsuchc

schlugen fehl, weil wcgen dcr Attribute des

aufzustellenden Schiedsgerichtes Solothurn einerseits, Bern

und Baselland andrerseits sich nicht vereinigen konnten.

Bcrn, am Prinzipe festhaltend, daß dicsc Streitfrage

gar nicht in den Bereich dcr Tagsatzung gchöre,

bestritt fortwährend dcrselbcn das Rccht, nach dem

Antrage SolothurnS Schiedsrichter für Bern zu

ernennen. Im zweiten Theile des Berichtes wird bemerkt

wcrdcn, welche Bcfchlüssc die Tagsatzung von 1846

und 1847 in dicscr Angelegenheit zu fassen für gut

gefunden.

Dieß ist das Wcfentlichc, worüber mit einzelnen Ständen

das diplomatische Departement in dem angcgcbenen Zcitraum

von I'/- Jahrcn vcrkchrt hat.
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III.

Innere Angelegenheiten.

Vorberathnng auf den Staatsorganismns bezüglicher

Fragen.

». V crfafsun g s r e v i si o n S fr a ge.

Dic lcbhaftc Theilnahme dcr Eidgenossenschaft in dcr

Jesuiten- und später in der Sondcrbundsangelcgcnheit gaben

in mehr als eincm Kantone nachhaltige Anregung zu

umfassenden Reformen in ihrem innern Organismus. Dieses

Schicksal hatte auch der Kanton Bern.
BcrcitS ln dem Berichte über dcn politischen Zustand

des Kantons Bern, welchen auf Antrag des diplomatischen

Departements dcr Regierungsrath im Herbste 1845 dcm

Großen Rathe vorlegte, ward unter dcn Maßrcgeln, die

zur Verbesserung dcS innern Staatshaushaltes dienen würden,

der Revision der Verfassung vom 6. Juli 1831 gedacht. Das

diplomatifche Dcpartcmcnt wollte aber keine Totalrevifion,
sondern bloß eine partielle.

Dic Totalrcvision, sagte es, sci wedcr durch die

Zahl dcr Begchrenden noch durch dic Stichhaltigkeit ihrcr

Gründe genugsam motivirt. Die Erfahrung, die man in

andern Kantonen gemacht, lehre, wie mit einer Total-

revision eine fieberhafte Aufregung im Volke unzertrennlich

sei der ganze Staatshaushalt werde in Frage gestellt

das Gute darin, das man besessen, gehe verloren, ohne

daß eS durch Besseres oder durch andere Vortheile ersetzt

werde.
Eine partielle Revision dagcgcn halte es sür

nothwendig, und dabei sei sogleich mit dcm 2. Abschnitte ihres

III. ThcilS, dcr von der Vollziehungsgewalt handle, an-
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zufangcn. Viclköpfigkcit in der VollzichungSgcwalt
sei ihm schon l.ingst als die wundbarste Stelle, als das

Grundübel der 183lgcr Verfassung vorgekommen. Daher
rühre das Schwankende, Schleppende und Schwerfällige,

das alle Rcgicrungsbcschlüsse lähme. Ein RegierungSrath

von 17 Mitgliedern, dcn verschiedensten Landesgcgcndcn

und LcbenSberüfen angehörend, habe zur Folge, daß darin

wcdcr Kraft noch Ncbcrcinftimmung herrsche, wenn man

ihrer am meisten bedürft u. s. w."
Ungcsähr so motivirt war der Entwurf, welchen am

6. September das diplomatifche Departement übcr eine

partielle Revision deS 2. Abschnitts der Verfassung, dcr von

dcr Vollziehungsgcwalt handelt, RegierungSrath und XVl.

vorlegte. Allein schon bei der Vorfrage deö Eintretens in

den Entwurf ergab die Abstimmung bloß 13 Stimmen für
und 17 dagegen. Eine artikelweife Berathung fand daher

gar nicht Statt.
Das diplomatifche Departement ließ sich glcichwohl

dadurch nicht von seiner Ansicht abbringen, sondern in der

Ueberzeugung, daß der Große Rath, sowie das Volk in

großer Mehrheit eincr Totalrcvision abgeneigt sei, stellte

eS schon am 8. September dcn erneuerten Antrag, dcr Große

Rath möchte beschließen:

1) von einer Totalrcvision abzustehen;

2) den Grundsatz einer partiellen Revision aufzustellen.

Allein Regicrungörath und XVI. blicben ihrerseits bci dcr

ausgesprochenen Ansicht und wiesen am 9. September den

Antrag als unstatthaft zurück.

Es zeigte sich fchon hier, wie Einfluß und Ansehen dcr

Ncgicrung erschüttert waren, und wie sich namentlich in

der VcrfassungsrcvisionSfrage unter dcm Volke Grundsätze

geltend machten, von welchen sie keine Ahnung zu haben

schien. Denn während sie keck behauptete, cS bestehe kein

Verlangen nach cincr Totalrcvision, brach sich gcradc dicse

Ansicht mehr und mchr Bahn. Sie nahm nun ihrc Zuflucht zu
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einem letzten verzweifelten Mittel, verlangte vom Großen

Rathe cin Vertrauensvotum und erhiclt cs auch am 12.

September mit großer Mchrhcit. Am 18. Scptcmbcr erfolgte
eine Proklamation an's bcrnische Volk, mit dem Versprechen,

von nun an den Pfad des legalen entschicdcncn Fortschritts
nicht mehr verlassen zu wollen.

Am 17. November trat das diplomatische Departement

sodann mit dem bedeutend veränderten Antrag vor Rcgicrungs-
rath und XVl.:

Es möchte die ganze Verfassung revidirt und
eine Kommission zur Prüfung der Anträge niedergefetzt

werden.

Am 6. Dezember genehmigten Rcgicrungsrath und XVI.
diesen Antrag. Inzwischen hatten die Erncucrungswahlen
für einen Drittel dcs Großen Rathes Statt gefunden. Hier
erlitt das bishcrige System cine gänzliche Niederlage, und

es wurde nun erst klar, auf welchem Boden man stand.

Schon am 12. Januar trat der Große Rath zusammen und

zeugte von dcm neuen Gciste, der sowohl in dieser Behörde

als unter dem Volke herrschte. In Wimmis, Obcrhasle,
Guttannen, Unterseen, Gwatt bei Thun und Aarberg wurde

auf zahlreich besuchten Volksversammlungen nicht bloß

Totalrevision sondern ein vom Volke direkt zu crncnncndcr

Verfassungsrath verlangt.

Am 15. gelangte die Verfassungsrcvisionsfrage vor
Großcn Rath selbst zur Behandlung. Hier wurde nun zwar
dcr Antrag des diplomatischen Departements, cine

Totalrevision dcr Verfassung auf legalem Wcge und durch eine

Großrathskommission vorzunehmen, zum Beschlusse erhoben;

gleichzeitig aber erklärt, das Volk anzufragen, ob cs damit

zufrieden sci, und im Verwcrfungsfallc cine Abänderung des

tz. 96 dcr Verfassung, dcr dcn Verfassungsmodus bestimmte,

als erlaubt erklärt. Diese wichtigen drci Beschlüsse lauten

wie folgt :
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1) ES solle die Verfassung vom 6. Juli 1831 einer um¬

fassenden Revision unterworfen und eine Kommission

mit dem Auftrage niedergesetzt werden, dcn Entwurf
einer rcvidirtcn Verfassung zu bearbeiten und dem

Großen Rathe vorzulegen.

2) Tic Kommission zu bcauftragcn, gleichzeitig cinen

abgcsondcrtcn Entwurf zur Revision dcs §. 96 der

Verfassung vorzulegen, damit für dcn Fall dcr

Verwerfung dic Aufstellung eines Vcrfassungsrathes
möglich würde.

3) Dicsen Ncvisionsbeschluß, nach gcschchcncr Wahl dcr

Großrathskommission, dem Volke in dcn Nrvcrsamm-

lungcn zur Kcnntniß zu bringcn und in gccignctcr

Form die Frage zur Bejahung und Verneinung
vorzulegen, ob cs mit dem gcsaßtcn Beschlusse cinver-

standcn sci.

4) Ticse Beschlüsse sollen dcm Volkc in eincr Prokla¬
mation bekannt gcmacht wcrdcn.

Zwei Tage darauf, am 17. Januar, ward cinc Proklamation

erlassen, worin man dic zuversichtliche Erwartung
aussprach, cs werde dic Mehrzahl dcS Volkes sich für dic

Revision durch eine Großrathskommission cutschcidcn; dic

Abstimmung selbst solle am 1. Februar crsolgcn, und cö

wcrde zu zahlreichem Bcsuchc der Nrvcrsammlungcn geladen,
auch bestimmt, daß dic Zahl dcr Anwcscndcn und wirklich
Stimmendcn cutschcidcn sollc, dic Ausblcibcndcn dagegen

nicht in Anschlag zu bringcn scicn.

Das Ncsultat war: daß von 75,909 stimmfähigen Bürgern

dcs Kantons 38,330 ihre Stimmen gaben. 11,533 sich

für Ja d. h. zufricdcn mit dcm Rcgicrungsbcsckluß
26,320 für Ncin also dagcgcn cntschicdcn (477 Stimmen
waren ungültig).

Mit überwicgcnder Mchrhcit waren also dcr Rcvisions-
modus, wie dcr §. 96 ibn bestimmt, und dcr Bcscbluß dcs

Großcn Ratbcs vom 15, Januar vcrworftn wordcn.
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Inzwischen h^tte im Schooße dcr obersten Behörde selbst

ein Ercigniß Statt gcfundcii, daS noch vor dcr Bccndiguug
dcr Vcrfassuiigsrcvision dcn Sturz dcr Regierung herbeiführen

zu sollen schicn. Am 16. Januar nämlich hatte dcr

Große Rath cinc VerfassuugSkommission von 4l Mitgliedern
gewählt. Einige dcrsclbcn, in der Absicht, den vom Wolke

so sehr gewünschten Bcrfassungsrath zu erlangen, hattcn
dicsen Wunfch dcm Volke gcgcnübcr auSgcsprochcn. Dicß
bewog neun Rcgicrungsrathc zu cincin Manifest, worin die

Aufstellung eines VcrfassungsrathcS als cin Verfassungsbruch,

der die bcdcnklichstcn Folgen haben könne, dargestellt
wurdc. Dicscs Maniscst ward am 27. Januar crlasscn; am

I.Februar erfolgte dic Volksabstimmung, dic eine

Manifestation im cntgcgcngcsctzten Sinnc war. Am 12. trat der
Große Rath wieder zusammen und beschloß, nach dcm schon

am 16. von Ncgicrungsrath und XVI. genehmigten MajoritätS-
antrage dcs diplomatischen Departements, die Aufstellung
eines VcrfassungSrathcs. In der Sitzung vom 13.

gaben nun 61 Großräthe eine Erklärung cin, daß im
gegenwärtigen Augenblicke das Manifest der 9 RcgicrungSräthe
sie mit großer Besorgnis; erfülle, und daß nur eine offene und
beruhigende Erklärung von ihrer Seite sie zufrieden stellen
könne. Diesem Ansinnen wurde aber nicht entsprochen; die
S RcgierungSräthc schwiegen. In der Sitzung vom 19. Februar
verlangten 56 Großräthe neucrdings von den 9 Rcgicrungs-
räthen die fragliche Erklärung, und zwar um so mehr, als
nun selbst dcr Große Rath die Ausstellung des Verfassungsrathes

am 12. beschlossen hatte. Als darauf durch eine

zur Untersuchung dcr Sache gewählte Kommission dcn Neun
zu ihrer Verantwortung die kurze Frist von 1'/? Stunden,
die indeß dcr Große Rath in seiner NachmittagSsitzung in cine

Frist bis folgenden Tags um 8 Uhr früh verlängerte, gefetzt

wurde, gab Schultheiß Neuhaus in dcr Sitzung dcs Großen
Rathes vom 29. Fcbruar dic bekannte Erklärung ab: daß er

(der Große Rath) sie, die 9 Ncgierungsräthe, ja kenne, da cr
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sie gewählt: er, dcr Große Rath, solle wissen, ob sie 9,

geheime Hochverräter und pflichtvergessene Beamte seien,

und daß cr, der Große Rath, aus ihren Handlungen auf
ihre Zuverläßigkeit schließen möge." Allein der Große Rath
gab sich (76 gegen 39 Stimmende) mit dieser Erklärung
nicht zufrieden, und dieselbe Kommission wurde beauftragt,
auf den 4. März neue Anträge zu bringcn. Diese Anträge
lauteten nun in ihrer Mehrheit auf Abberufung der 9 von

ihren Rcgierungsrathsftellen. Kaum hat der Große Rath
je eine stürmischere Sitzung erlebt, als die vom 4. März 1846.

Bei der Abstimmung ergab sich jedoch mit 99 gegen 89 Stimmen

ein Mehr für den Minoritätsantrag dcr Kommission,
welche statt des Rechtes Gnade walten und unter Bezeugung
des Bedauerns die Sache auf sich beruhen lassen wollte.

Auch muß bemerkt werden, daß der Regierung damals

sowohl von Seite von 82 Mitgliedern des Großen Rathes,
als durch Ergcbenhcitsadresscn aus vielen Amtsbezirken, als

endlich aus der Hauptstadt von 365 Unterstützung angeboten

worden.

Um auf die Terfassungsrevisionsfrage zurückzukehren,

fo hatte der Große Rath in den Sitzungen vom 12. und
13. Februar unter dcm Majoritäts- und Minoritäts-Gutachten

des diplomatischen Departements, von welchen das

erstere die Revision der Verfassung einem neu zu wählenden

Großen Rathe, das letztere einem vom Volke zu erwählenden

Verfassungsrathe anheimzustellen verlangte, sich für das

letztere, mithin für die Aufstellung eines Verfassungsrathes
entschieden. Demnach wurde am 14. Februar erkannt:

1) Die Verfassung vom 6. Juli 1831 soll durch einen

direkt vom Volke gewählten Verfassungsrath rcvidirt
werden.

2) Auf je 3000 Einwohner wird ein Mitglied des Ver¬

fassungsrathes ernannt. Die Bruchzahl 1500 und
darüber zählt für 3000.
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3) Dcr Vcrfassungsrath soll auf den 14. März durch dcn

RegierungSrath einberufen werdcn und sofort sein

Werk der Verfassungsrevifion beginnen.

Die Wahlen fanden Statt am 2. März. 60 Wahlbezirke

wählten 140 Verfassungsräthe. Am 16. März konstimirte

sich die Behörde und am 13. Juli vollendete sie ihre
Aufgabe. Am 14. Juli wurde der 99 Paragraphen enthaltende

neue Verfassungsentwurf durch cinc Proklamation dcm Volke

bekannt gcmacht und am 31. Juli darüber abgestimmt. Mit
großem Mehr wurde die neue Verfassung angenommen; von
35,336 stimmenden Staatsbürgcrn habcn 34,079 für, und

nur 1257 dagegen gestimmt.

d. Andere dcn Staatsorganismus betreffende
Fragen.

Der dcm diplomatifche« Departemente zur Begutachtung
zugefallenen Fragen gab es natürlich bci dcr Aussicht auf
eine Verfassungsrcvision bloß wcnigc. Es scicn indeß folgcnde
erwähnt:

1) Die Frage, ob die Verwaltung des Laufcnthalcs mit
derjenigen des Amtsbezirkes Dclsberg zu vereinigen
sci oder nicht, hat der Große Rath nach dem Majo-
ritätSantrage dcs diplomatischenDcpartementsbcjahend
entschieden.

2) Die Frage, ob nicht Mitglieder odcr Suppleanten
des Justiz- und Polizeidepartemcnts, welche patentirte
Anwälte sind, sich Widerhandlungen gcgcn dcn Art. IV.
dcs Gesetzes vom 2. Dezember 1831 zu Schulden
kommen lassen, wenn sie in der Berathung von
Geschäften, in welchen sie gcarbcitct haben, mitvcrhan-
dcln, wurde ebenfalls bejaht und sie zu genauer
Beobachtung obiger Vorschrift ermahnt.

3) Die Frage, ob kraft ihres wissenschaftlichen Berufs
und gestützt aufs. 6 deS 31. Artikels dcr Verfassung
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Primarschullehrem die Ausübung des politischen

Stimmrechts an ihrem Wohnorte eingeräumt werden

könne, wurde für dcn Fall bejaht, daß sie zwei Jahre
bei der Gemeinde, die nicht ihre Burgergemcinde ist,

angestellt wären.

4) Die Zweckmäßigkeit der Verlegung der AmtSschreiberei

Aarwangcn nach Langenthal wurde verneint, dagegen

dcm Regicrungsstatthalter von Delsberg die Erlaubniß
ertheilt, auf seinem eine halbe Stunde vom Hauptorte
entfernt liegenden Gute, Bellcrive, zu wohnen.

5) Eine Bcschwcrdcschrift des Amtsbezirkes Obcrhasle
über Prozeß- und Betrcibungsgang, welches

abgekürzt, Tutelarwcsen, wclchcs vereinfacht, Notariatstarif,

welcher herabgesetzt, und Patentsystem, welches

beschränkt werdcn solltc, wurdc der Justizscktion
überwiesen und auf Verminderung der wirklich maßlosen

Schreiberei in allen Zweigen der Administration
angetragen.

6) Endlich kam auch die für unser Land höchst wichtige

Frage dcr Anlegung von Kolonien für Arme und

Verbrecher im Auslande zur Sprache, jcdoch nur
vorberathend, eigentlich einleitende Schritte geschahen nicht.

L. Politische Wahlverhandlnngen.

Im Oktober 1845, vom 12.29. d. M., wurden die

Ur- und Wahlversammlungen zur periodischen Erneuerung
eines Drittels des Großen Rathes einberufen. Wie
gewohnt, wurden die Erstem schwach besucht. Auf eine

Bevölkerung von 417,204 Seelen nahmen an den Urversamm-

lungen nur 8656 Personen Theil. An den Wahlverhandlungen

hingegen erschienen die Wähler ziemlich vollzählig,
nämlich 3806 von der Gesammtzahl der 4180 für den Kanton

Bern.
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Von dcn auf dcn 31. Chriftmonat versassungsgemäß

austretenden Großräthen wurden 43 wieder gewählt, drei,
die beim Wahlkollegium dcr 200 im Austritte waren, dcß-

glcichcn; alle übrigen traten neu in die Behörde ein. Einer
hat die Wahl ausgefchlagen und drci Doppclwahlen haben

Statt gefunden in den Bezirken Büren, Nidau und Pruntrut,
am Platz der Herren Ochsenbcin, Kohler und Aubrp, wclche

für die Wahl in Nidau, Burgdorf und Pruntrut optirt,
nnd im Bezirke Konolsingen, am Platz dcs Herrn Röthlis-
bergcr zu Münsingen, welcher die Wahl ausgeschlagen hatte.

In dcn Amtsgerichten waren theils wegcn beendigter

Amtsdauer, theils wegen Austritts durch Tod odcr Resignation
31 Stellen wieder zu besetzen; ferner hatten die Wahlkollegien

von Bern, Freibergen, Frutigcn, Jntcrlaken, Laupen und

Obcrhasle Wahlvorschläge für ihre vakanten oder vakant

wcrdcndcn AmtsgerichtspräsidentenstcUen einzureichen.

Endlich trat der Fall ein, daß bci 2 Rcgierungsstatt-
haltcrn, denjenigen von Burgdorf nnd Wangen, deren Amtsdauer

damals zu Ende ging, dem H. 71 der Verfassung
zufolge, Wünfche für Wicdcrerwählung derselben ausgesprochen
wcrdcn konnten; gewünscht wurden von ihrem Amtsbezirke
beide, von RegierungSrath und XVI. aber wiedergewählt
nur einer, und zwar derjenige von Wangen, wogegen Hcrr
Kohler, Rcgicrungsstatthaltcr von Burgdorf, durch Hcrrn
Großrath Bühler ersetzt wurde.

Gegen die Wahlverhandlungcn konnten laut dem Groß-
rathsreglemente, tz. 4, Einsprachen binnen 14 Tagen, vom

Wahltage angerechnet, eingereicht werden; einige gingen auch

wirklich ein, z. B. aus den Bezirken Thun und Büren, wurden

aber von Regierungsrath und XVI. unbegründet befunden,
so daß am 24. November das ganze Wahlergebniß
formgemäß und gültig erklärt ward.

Im Frühjahre 1846 fanden die Wahlen in dcn

Verfassungsrath, deren bereits weiter oben gedacht worden, und
im Sommer die Wahlen sür dcn nach dcr neuen Verfassung
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aufzustellenden Großen Rath Statt. Diese Verfassung hatte

an die Stelle des indirekten Wahlmodus den direkten gesetzt.

Der Kanton war in 74 Wahlkreise eingetheilt, die 226 Groß-
räthc zu ernennen hatten. An dcn Wahlversammlungen
konnten alle nach tz§. 3 und 4 stimmfähige Bürger Thcil
nehmen, welche in dem Wahlkreise wohnhaft waren (§. 8).
Um wählbar zu sein, mußte man die Stimmberechti'gung
besitzen und das 25ste Altersjahr zurückgelegt haben. Die
Wahlcn fanden in aller Ordnung Statt; cine einzige Wahl-
Verhandlung, die von Miecourt, mußte kassirt werdcn. Am
27. August versammelte sich die ncue Behörde zum erstem

Male aus dcm äußcrn Standesrathhaus unter dem cinst-

weiligcn Präsidium des Herrn Alcr. Funk. Am 28. fanden
die Wahlen der 9 Rcgierungsräthe statt; am 29. diejenigen
des Großrathspräsidcnten und Vicepräsidcnten, und glcichcn

Tags erfolgte die Uebergabe der ganzen Staatsverwaltung
von Seite der altcn an die neuen obersten Landesbehördcn.

O. Wberanfslcht über die Keinem andern Departemente

unterworfenen Deamtcn.

Ueber die Staatskanzlei und dic Archive.

Zufolge seines Obcraufsichtsrechtcs über Beamte, die

von keiner andern Behörde dirckt abhingcn, glaubte das

diplomatische Departeinent in Fällcn, dic ihm als Amts-
pflichtverlctzung erschienen, theils durch Warnungen, theils
durch Bcrwcife, thcils durch Anträge, auf wirkliche Bestrafung,
disziplinarisch einfchrciten zu sollcn. Dic beincrkenswerthcstcn
dicscr Fälle warcn folgcnde, und zwar

1) Fälle, wclche mit den damaligen politischen Ereignissen

in Verbindung standen:
n. Von Aarwangen hatte der Negierungsstatthalter eine

am 5. Januar zu Langenthal stattgehabte Zusammenkunst

von Abgeordneten aus verschiedenen Kantonen

der Schweiz nicht einberichtet, weil wie er sich cnt-
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schuldigte er selbst dabei gewesen, und weder

Gefährliches vorgekommen, noch Ungesetzliches darin
beschlossen wordcn sei, und daß jedem Eintretenden das

Versprechen zuvor abgenommen worden, geheim zu

halten, was berathen und beschlossen wcrdc. Es ward
ihm scin Benehmen verweislich vorgehalten.

b. Dem Regicrungsstatthalter von Konolsingen mußte in
seiner Untersuchung des am 16. Mai zu Hochstetten

an dcm Güterwagen eines LuzernerfuhrmannS begangenen

Frevels Mangel an Thätigkeit vorgeworfen und
ein eigener Kommissär hiezu verordnet werden.

o. Dem Gerichtspräsidenten von Thun ward Fahrläßigkeit
in Untersuchung der Mißhandlungsgeschichte zweier

Würtemberger auf der Thunerallmcnd vorgeworfen.

6. Endlich intervenirle das diplomatische Departement bei

dem Erziehungsdcpartement dahin, daß von Seite des

letzten: auf Einstellung und Abberufung dcs damaligen

Pfarrers von Guttannen, der sich wiederholt politische

Aufreizung und eine seine Stellung verkennende

Taktlosigkeit habe zu Schulden kommen lassen, angetragen

wurde, was jcdoch nicht zur Vollziehung kam.

2) Fälle, welche mit den damaligen politischen Ereignissen

in keiner Verbindung standen:

a. Der Regicrungsstatthalter von Burgdorf, vom Amts-
gerichtspräsidcnten dafelbst öffentlicher Aergernisse,
sowie des groben Mangels an Pflichttreue in seiner

Amtsführung beklagt, hat sich genügend zu rechtfertigen

gewußt.

b. Der Amtsgerichtspräsident von Burgdorf wurde wegen
einer Geldunterschlagung oder Verwendung eines

Gelddepositums theilweise in eigenen Nutzen, entgegen einem

mildern Antrage des diplomatischen Departements,
vom Regierungsrathe in seinen Funktionen eingestellt

und dem Richter zur Bestrafung überwiesen.
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o. Ein gleiches Verfahren fand gegen den Unterstatthalter

von Gsteig und Amtsschaffner zu Jnterlaken statt, weil

er Staatsgeldcr in eigenen Nutzen verwendet, ein

Defizit nicht zu rechtfertigen gewußt und die abgeordneten

Kommissäre durch falsche Ausfagen wissentlich

getäuscht haben sollte.

d. Der Unterstatthalter von Gsteig wurde auf den Antrag
des diplomatischen Departements vom Regierungsrathe
abberufen, nachdem schon früher gegen ihn wegen

Widersetzlichkeit und wiederholter Pfandverweigerung
die Einstellung verhängt worden war.

o. Endlich war der Regierungsstatthalter von Oberhasle

beklagt, zum Schaden seines Sohnes, der ihm in der

Stelle des Amtsgerichtsschreibers gefolgt war, die

diesem gehörigen Sportcln, nach einer mit demselben

getroffenen Verkommniß, für sich zu bezichen. Der
RegierungSrath, eine solche Uebereinkunft verwerflich

findend, befahl deren sofortige Aufhebung, und wies

im Uebrigen dcn Regicrungsstatthalter an, gemäß dem

Grundsatze der Trennung der Gewalten, nicht in
Mußestunden Arbeiten seines Sohnes in der Gerichtsschrciberei

zu besorgen.

Anlangend die Staatskanzlei und die Archive, ist

in diesem Zeitraume nichts Wesentliches zur Begutachtung

vor das diplomatische Departement gekommen, es sei denn

die Aushebung der französischen Kanzleisektion bei Anlaß der

Erledigung der ersten Sekretärstelle, worüber aber nichts

entschieden wurde.

O. Höhere Staatssuherheitspolizei.

Gegen zwei die Sicherheit des Staates angeblich

gefährdende Individuen hat das diplomatische Departement
polizeiliche Verweisung beantragt; der eine ein Aargauer,
Fürsprecher Frickhardt aus Zofingcn, hatte sich auf einem
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Freischützen zu Belp aufreizende Reden zu Schulden kommen

lassen; dcr andere, Jofeph Chenay, zu Huttwyl wohnhaft,
ward, als ein im Solde von Fremden stehender Spion,
aus dem Kanton gewiesen.

Größere Bckümmerniß bereitete dem Negicrungsrathe
in dieser politisch aufgeregten Zeit die Presse. Er suchte

sein Heil in der Repressivjuftiz, und so geschah es, daß,
wo es nur immer anging, zu dcn Bestimmungen des

Hochverraths-, des Achtungs - und Preßgcsctzes seine Zuflucht

genommen wurde. Umsonst, die Bernerzeitung, die

Volkszeitung, die Uslvstis, die Union fanden gerade in ihrer
Verfolgung die wirksamsten Waffen zum Sturze der täglich
in der Achtung des Volkes sinkenden Regierung. Sic wagte
einen letzten Versuch, gründete auf Kosten des Staates selbst

ein öffentliches Blatt, um die Presse zu bekämpfen und die

Regierungshandlungen zu vertheidigen. Sie machte auch

mit dicscm Versuche nicht Glück. Das Unternehmen dcs

Landboten fiel bei den ersten Streichen, wclchc die im Großen
Rathe nach den Herbstwahlen erstarkte Opposition gegen
dasselbe that. Auch gegen die politischen Vereine wäre man in
jcner Zeit gerne eingeschritten, wenn man sich stark genug
gefühlt hätte und einig gewefen wäre. Allein über diese

Frage gingen selbst im diplomatischen Departemente die

Ansichten so auseinander, daß jeder Gedanke an eine

Beschränkung des Vereinsrechtes, namentlich mit Rücksicht auf
den Volksverein, aufgegeben werden mußte. Doch tauchten

noch zuweilen diefelbcn Gelüste wieder auf, fo z. B. bei

dcr erfolgten Gründung eincs Vercincs dcr Unteroffiziere,
wobei es bei einem Kreisschreibcn an die Regicrungsstatthalter

verblieb.

Anders verhielt es sich mit dcm bekannten Vereine
deutscher Handwerker, gegen welche die Negierung
ebenfalls cin Kreisfchreiben erlassen zu wollen glaubte.

Veranlassung dazu gaben die kommunistischen und athcisti-
schcn Bestrebungen dcr Deutschen in dcn Kantonen Neuen-
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burg und Waadt. In diesem Krcisschreiben vom 26.
September wurden alle Regicrungsstatthalter aufgefordert, übcr

das Dascin und das Wirken des fraglichen Handwerksvcr-
eins cc. einzubcrichten. Zchn Berichte gingen ein, ficbcn
meldeten einfach das Nichtvorhandensein solcher Vereine in
ihrem Amtsbezirkc, drei dagegen constatirten ihrc Eristcnz
und gaben weitere Aufschlüsse über ihre Mittel und Zwcckc.

Es warcn die der Regicrungsstatthalter von Bern, Biel
und Burg dorf. Ersterer zeigte an, er habe im Lokale

des hiesigen Handwerksvcreins csKramgaße Nr. 217) durch

den Stadtpolizcidirektor cine Durchsuchung vornehmen lassen,

es sei aber dieselbe durchaus zu Gunsten des Vereins
ausgefallen, da derselbe nur dcm statutenmäßigen Zwecke, der

Belehrung und Ausbildung der Handwerker, oblicgc und
keinerlei Verbindung zwischen ihm und andern Vereinen dcr

Art bestände. Etwas besorglichcr schon äußerte sich dcr

Regicrungsstatthalter von Biel, er spricht von einem deutschen

Handwerksvcrcine, der unter dem Namen Gewerbsstauds-
verein" seit langer Zeit in Biel cristire. Obschon er keine

Jndicicn habe, daß derselbe als staatsgefährlich oder

antisocial, kommunistisch odcr atheistisch zu bezeichnen sei, so

halte cr ihn doch fähig zu Allem und wüuschc sehr dessen

Aufhebung. Am einläßlichsten und besorglichsten äußerte

sich dcr Regierungsstatthalter von Burgdorf. Er meldete

nicht nur die Eristcnz eincs solchen Vereins von Deutschen

unter dcm Namcn Gesangverein" oder Handwerksvcrcin",
sondern zugleich die Thatsache, daß dieser Verein dcm jungcn
Deutschland angehöre, daß er kommunistische und atheistische

Zwecke verfolge, daß cr von dcm Vereine von Bern scine

Instruktionen cmpfange und unter dessen fortgesetzter

Leitung stche.

Auf diese Judicien ging man dem zu Bern cnstircndcn
dcutschcn Handwerksvereinc ctwas schärfer zu Leibe. Das
Ergebniß bestätigte den Bericht des Regierungsstatthalters
von Burgdorf und förderte Folgendes zu Tage:



1) Dcr Berner-Handwerksverein scheint anfangs im

Frühjahr 1844 wirklich nur die in seinen Statuten
ausgesprochenen Zwecke, Unterhaltung und Belehrung,
verfolgt zu haben. Bald aber traten die Leiter

desselben, welche langst in eine geheimgehaltene
Verbindung mit den Chefs des jungen Deutschlands,
Dölcke, Randau und Marr, standen, mit ihren wahren

Grundsätzen hervor, und führten allmälig commu-
nistische und atheistische Tendenzen ein. Sie bedienten

sich hiezu vorzüglich der Verbreitung von Schriften von
Marr, der Blätter der Gegenwart, und dcr Znkunft
der Religion Erstere sind vollkommen irreligiös
und gegcn alle staatlichen und socialen Verhältnisse
gerichtet Letztere predigten dcn nackten Atheismus,
beide Schriften wurdcn in bedeutender Anzahl vom
Bern-Verein angekauft und verbreitet.

2) Mit dem Bern-Verein standen außer demjenigen von

Burgdorf, ähnliche Vereine in Thun, Biel, Pruntrut

und Courtelary in Corrcspondenz; alle unter
Döleke's und Marr'S mittelbarer Leitung.

3) Aus den Untersuchungsakten geht mit Gewißheit
hervor, daß sämmtliche in Bern bestehende

Handwerksvereine in höherm und geringerm Grade unter
dem Einflüsse und der Direktion einer atheistischen

und kommunistischen Propaganda der Schweiz und
des Auslandes standen.

Solche Entdeckungen schienen dem diplomatischen

Departement gecignet, dcn Anlaß eines neuen Kreisschreibens

zu beantragen, wodurch alle Handwerksvereine im Kanton
Bern von Polizeiwegen von nun an aufgelöst, alle ihre
Schriften mit Beschlag belegt und alle ihre Chefs aus dem

Gebiete der Republik sofort ausgewiesen werden sollten.
Am II. März 1846 beschloß jedoch der Regierungsrath

obigen Antrag, welchen er unter den obwaltenden Umständen

nicht zu berathen gedenke, an das diplomatische Départe-
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mcnt zur Aufbewahrung sammt den Akten zurückzuschicken,

d. h. er wollte die Erledigung dcr Sache der neuen Regierung

überlassen.

Zum Schluße sei noch einiger Reibungen gedacht, welche

sich im Gefolge des Verfassungsrevisionswerkes zeigten,

jedoch meist lokaler Natur waren, und daher keine ernstere

Bedeutung hatten, wiewohl sie theilwcise das Einschreiten

der Behörden veranlaßten.

In der Hauptstadt hatte das dem Volke eingeräumte

Veto am 1. Februar ein Resultat gebracht, das man keineswegs

erwartet hatte. Das Land hatte sich der Stadt gegenüber

in einem entgegengesetzten Sinne ausgesprochen, und

bald verbreitete sich das Gerücht, als ob die Stadt und

deren Umgegend unter Waffen stände. Die Regierung mußte

eine Proklamation erlassen, worin sie jenes Gerücht als

unwahr bezeichnete und lediglich erwähnte, es hätten 365

Einwohner der Stadt die Erwartung ausgesprochen, die

Regierung werde Gesetz und Ordnung mit Nächdruck

handhaben, was sie sogleich bejaht und das Anerbieten einer

Bürgcrwache, als nicht nothwendig, abgelehnt habe. Etwas

später wurde eS im katholischen Jura unruhig; in den

Aemtern Delsberg und Pruntrut wurde dcn Negierungs-
beamtcn, welche am 1. Fcbruar für die Regierung gestimmt,

Widerstand gezeigt, fo daß das diplomatifche Departement

beim RegierungSrath aus Absenkung eines außerordentlichen

Rcgierungscommissärs in jene Gegend anzutragen sich im

Falle sah. Daraufbrachen auch ln Obcrhasle und zu Jnterlaken

Unruhen aus. Am letztem Orte mußte der Regicrungsstatthalter

zu Wiederherstellung und Handhabung dcr Ordnung

hundert Mann Bürgerwache aufbieten. Endlich legten,

in Folge jener Unruhen, zwei Regicrungsstatthalter (von
Bicl und Pruntrut) und cin Gerichtspräsident (von Frutigen)
ihre Stellen nieder, und RegierungSrath und XVl. ertheilten

ihnen die nachgesuchte Entlassung, beschloßen jedoch, bei dem

nahe bcvorstehcndcn Wechsel dcr Verfassungs - und Ver-
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waltungsverhältnisse die drci Stellen einstweilen nicht wieder

zu besetzen, sondern sie den Amtsverwesern zu übertragen.

L. Institut des Amtsblattes.

Ucbungsgemäß sind alljährlich den Verwaltungsberichten
des diplomatischen Departements die Rechnungsergebnisse des

Amtsblattes beigefügt worden. Obwohl nun der

gegenwärtige Bericht sich blos übcr IV2 Jahre erstreckt, so folgen

hier dennoch die Rechnungsergebnisse für 1845 und 1846

vollständig. Unter der neuen Ordnung der Dinge ist dieser

Verwaltungszweig von der politischen Direktion abgetrennt
und durch Vereinigung mit dem Stempelamte (Beschluß vom
9. Dezember 1846) der Finanzdirektion zugetheilt worden.

Die Einnahmen und Ausgaben für das Amtsblatt, den

Anzeiger, das Tagblatt und die Gesetzessammlung in den

Jahren 1845 und 1846 aber bieten folgendes Ergebniß dar:

184S. Fr. Rp. Fr. Rp.
Einnahmen 30,695 50

Ausgaben.
(des deutschen Amtsblattes) 27,639 67

(deS fronzos. Amtsblattes) 3,185
30,824 67

Deficit 129 17

Einnahmen 31,877 05

Ausgaben.
(des deutschen Amtsblattes) 33,164 11

(des französ. Amtsblattes) 3,000 05
36,164 16

Deficit 4,287 11
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Am 25. August 1846 hielt das diplomatische Departement

seine letzte Sitzung, und seine letzte Arbeit waren zwei

Dekretsentwürfe, betreffend die Uebergabe der Staatsverwaltung

und die deßhalb an die Präsidenten der Departemente

zu erlassenden Instruktionen.
Am 29. August wurdcn diese Entwürfe von dem

abtretenden Großcn Rathe genehmigt und die Staatsverwal-
tungsübergabc an die neuen Behörden geschah noch am

nämlichen Tage. Das diplomatische Departement hörte
somit zu bestehen auf.
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